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Geschaéaftsbereich der Staatskanzlei

1. Abgeordnete
Anna
Rasehorn
(SPD)

Nachdem am 03.11.2024 Ministerprasident Dr. Markus Séder
ein Video mit der Bildunterschrift ,Wie die Zeit vergeht [...]* auf
Instagram und anderen sozialen Medien hochlud, das als Kil-
generiertes Video nicht als solches gekennzeichnet worden ist,
frage ich die Staatsregierung, welche Personen an der Erstel-
lung und dem Upload des Videos mitgewirkt haben, ob sich die
Staatsregierung nach wie vor zu einer Kennzeichnungspflicht
fur Kl-generierte Inhalte, wie sie die damalige Staatsministerin
fur Digitales Judith Gerlach 2022 forderte, bekennt und warum
der Ministerprasident bzgl. einer Kennzeichnung von Kl-gene-
rierten Inhalten, die unheimlich wichtig fir die Bekéampfung von
Fake News ist, nicht mit gutem Vorbild vorangeht?

Antwort der Staatskanzlei

Das betreffende Video wurde nicht von der Staatskanzlei erstellt.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und In-
tegration

2. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, ob zum eingefiihrten Verkehrs-

Dr. Markus zeichen 277.1 ,Verbot des Uberholens von einspurigen Fahr-
Buchler zeugen fur mehrspurige Kraftfahrzeuge und Kraftrader mit Bei-
(BUNDNIS wagen“ erganzend zur entsprechenden Verwaltungsvorschrift
90/DIE GRU-  weitere Anweisungen des Freistaates bekanntgemacht wur-
NEN) den, falls ja (bitte Wortlaut wiedergeben), warum sieht die zu-

standige Behorde hier weiteren Regelungsbedarf und welche
Auswirkungen sind bezuglich der Sicherheit weniger geschiitz-
ter Verkehrsteilnehmenden zu erwarten/beobachten?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

,Mit der 54. Verordnung zur Anderung straRenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom
20.04.2020 wurde das Zeichen 277.11 eingefuihrt (Wer ein mehrspuriges Kraftfahr-
zeug fuhrt, darf ein- und mehrspurige Fahrzeuge nicht Gberholen).

In der Begrtindung der Verordnung wurde angefthrt, dass das Uberholverbot nicht
nur flr einspurige Fahrzeuge gilt, sondern auch das Uberholen mehrspuriger Fahr-
zeuge einschlief3t.

Die 2021 in Kraft getretene Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straenverkehrs-
Ordnung (VwWV-StVO) fihrt hierzu aus:

.Zeichen 277.1 soll angeordnet werden, wo aufgrund der ortlichen Gegebenhei-
ten, insbesondere aufgrund von Engstellen, Geféll- und Steigungsstrecken oder
einer regelméaRig nur schwer zu Uberblickenden Verkehrslage, ein sicherer
Uberholvorgang von einspurigen Fahrzeugen nicht gewéahrleistet werden kann.*

Im Einfuhrungserlass fur die Bayerischen StralBenverkehrsbhehérden vom
17.05.2022 zu den Rechtsdnderungen der StralRenverkehrs-Ordnung (StVO) wurde
zum Zeichen 277.1 Folgendes vermerkt:

»Zeichen 277.1 soll nur dort angeordnet werden, wo aufgrund der ortlichen Ver-
haltnisse, inshesondere von Engstellen, Gefall- und Steigungsstrecken, oder ei-
ner regelmafig nur schwer zu tberblickendenden Verkehrslage ein sicherer
Uberholvorgang von einspurigen Fahrzeugen nicht gewéhrleistet werden kann.
Im Ubrigen wird auf die Nummern Ill und IV der VwV-StVO zu Zeichen 276
,Uberholverbot“ verwiesen.*

Auswirkungen auf die Sicherheit von weniger geschutzten Verkehrsteiinehmern
sind nicht zu erwarten, da der gesetzlich geregelte Uberholabstand sowie die
88 1, 3 der StVO greifen.

Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.


file://///filesrv.baylt.landtag.de/ElanText/ElanTextAblage_WP19/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000003000/0000003066_Büchler_Anlage.pdf

Drucksache 19/4055 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 3

3. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, inwieweit sie nach dem Zusam-

Rene menbruch der Ampelkoalition im Bund auf eventuell vorgezo-

Dierkes gene Neuwahlen zum Bundestag vorbereitet ist, welche Vor-

(AfD) kehrungen hat sie fiir diesen Fall getroffen und wie schatzt sie
den Vorbereitungsstand der bayerischen Behoérden fiir diesen
Fall ein?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Die Durchfiihrung von Wahlen zum Deutschen Bundestag obliegt den Wahlorganen
und Gemeinden in ihrem jeweiligen Zustandigkeits- und Verantwortungsbereich.
Fur den Fall, dass eine vorgezogene Bundestagswahl angesetzt wird, haben sie
sicherzustellen, dass auch innerhalb der verkiirzten Fristen eine ordnungsgemalide
Wahl durchgefuhrt wird. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass dies nicht gewahr-
leistet ware.
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4. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, ob der Freistaat Bayern in der

Katrin Lage ist, eine Neuwahl im Bund innerhalb der im Grundgesetz
Ebner-Stei- festgelegten Fristen auch im Januar 2025 durchzufiihren, oder
ner stehen Papiermangel fur die Wahlunterlagen oder andere Or-
(AfD) ganisationsméngel in den fur die Wahlen zustandigen Behorden

dem entgegen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Es obliegt den mit der Wahlorganisation betrauten Stellen und Organen, in ihrem
jeweiligen Zustandigkeits- und Verantwortungsbereich innerhalb der rechtlich vor-
gesehenen Fristen auch eine vorgezogene Bundestagswahl durchzufuhren. Es lie-
gen keine Anhaltspunkte vor, die eine ordnungsgemafie Durchflihrung einer sol-
chen Wahl in Frage stellen wirden. Dies gilt insbesondere auch fiir die notwendige
Papierbeschaffung.
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5. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie weit sind die Planungen auf

Ruth bayerischer Ebene, Stimmen zu Kommunal- und Landtagswabh-
Muller len auch digital abgeben zu kénnen unter Berlicksichtigung des
(SPD) Datenschutzes und der Datensicherheit, mit welchen Kosten ist

bei der Umsetzung digitaler Wahlen im Vergleich zu analogen
Wabhlen zu rechnen in Bezug auf die digitale Ausstattung und
wer soll diese Kosten tragen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 03.03.2009 (BVerfGE 123,
39) zum Einsatz von Wahlcomputern insbesondere den aus dem Demokratie- und
Rechtsstaatsprinzip nach Art. 38 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 Grundgesetz (GG)
abgeleiteten Grundsatz der Offentlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Wahlen be-
tont. Die Wahl unterliegt als Akt der Legitimationstibertragung der staatlichen Ver-
antwortung vom Volk auf das Parlament einer besonderen o6ffentlichen Kontrolle.
Denn die Beachtung der Wahlgrundsétze und das Vertrauen in ihre Beachtung sind
Voraussetzungen funktionsfahiger Demokratie. Nur wenn sich die Blrgerinnen und
Biirger zuverlassig selbst von der RechtmaRigkeit des Ubertragungsaktes iiberzeu-
gen koénnen, wenn die Wahl also ,vor den Augen der Offentlichkeit* durchgefiihrt
wird, kann das fir das Funktionieren der Demokratie und die demokratische Legiti-
mitat staatlicher Entscheidungen notwendige Vertrauen des Souverans in die dem
Wabhlerwillen entsprechende Besetzung des Parlaments gewahrleistet werden. Je-
der Birger muss die zentralen Schritte der Wahl (von den Wahlvorschlagen tber
die Wahlhandlung — nur bei der Stimmabgabe vom Wahlgeheimnis durchbrochen —
bis zur Ermittlung des Wahlergebnisses) ohne besondere technische Vorkenntnisse
zuverlassig nachvollziehen und verstehen kénnen.

Diese verfassungsrechtlichen Grundsatze gelten nicht nur fir Bundestagswahlen,
sondern gemalf Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG auch fur Wahlen in den Landern, Kreisen
und Gemeinden.
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6. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie Bayern das Versprechen von

Markus Ministerprasident Dr. Markus Sdder, dass im Freistaat in Kiirze
Rinderspa- E-Autos flr zwei Stunden kostenfrei parken kénnen (Tweet
cher Dr. Markus Séder vom 18.09.2024: ,Wir machen in ganz Bay-
(SPD) ern Parken mit E-Autos zwei Stunden kostenlos®) umsetzt,

wann im Konkreten bringt die Staatsregierung die notwendigen
Rechtsvorschriften auf den Weg und welche Bestimmungen
werden hierflr im Konkreten verandert?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Die Umsetzung der Ankundigung von Herrn Ministerprésident Dr. Markus Soder,
MdL, wird derzeit abgestimmt und in Kirze veroffentlicht. Das Elektromobilitatsge-
setz (EmoG) ermoglicht es nach dessen 8§ 3 Abs. 6 in Verbindung mit § 6a Abs. 6
Satz 2 und Abs. 7 Stral3enverkehrsgesetz (StVG) den Landesregierungen, Befrei-
ungen von der Gebuhrenpflicht fur das Parken mit elektrisch betriebenen Fahrzeu-
gen vorzusehen.



Drucksache 19/4055 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 7

7. Abgeordnete Vor dem Hintergrund des zum 31.12.2025 endenden Nutzungs-

Ursula vertrags fir die Immobilie des Ankerzentrums Bamberg frage
Sowa ich die Staatsregierung, welche alternativen Standorte inner-
(BUNDNIS halb Oberfrankens (aul3erhalb Bambergs) seitens des Staats-
90/DIE GRU-  ministeriums des Innern, fiir Sport und Integration inzwischen
NEN) identifiziert wurden, wie die Unterbringungsquote an den neuen

Standorten zum 01.01.2026 aussieht und ob damit der Ersatz
des Ankerzentrums Bamberg zum 01.01.2026 gewahrleistet
ist?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

In der Stadtratssitzung vom 16.10.2024 hat der Bamberger Stadtrat seine Grund-
vorstellungen beschlossen, wie es mit der Asylunterbringung in Bamberg nach 2025
weitergehen soll. Dem Staatsministerium des Innern, fir Sport und Integration
(StM) ist bekannt, dass hierzu auch die Forderung gehort, die ANKER-Einrichtung
in Bamberg zu schliel3en.

Eine Liegenschaft in Oberfranken, die den ANKER in Bamberg Eins-zu-Eins erset-
zen konnte, ist weder dem StMI noch der fur den ANKER zusténdigen Regierung
von Oberfranken bekannt. Dementsprechend kann auch keine (fiktive) Erfullungs-
guote nach der Asyldurchfiihrungsverordnung (DVAsyl) fiir etwaige Ersatzstandorte
dargestellt werden. Fur die Stadt Bamberg wirde ein Ende des jetzigen ANKER-
Standorts allerdings bedeuten, dass rund 1 000 Platze in dezentralen Asylunter-
kiinften im Bamberger Stadtgebiet geschaffen werden missten, damit die Stadt
Bamberg ihre Quote im Sinne der DVAsyI erflllt.

Das StMI ist gerne zum Gesprach Uber konkrete, bezahlbare Vorschlage der Stadt
Bamberg bereit und weiterhin im Dialog, wie eine fir die Stadt Bamberg wie auch
den Freistaat tragbare Losung gefunden werden kann. Die Gesprache zwischen
dem Freistaat und der Stadt Bamberg dauern derzeit noch an.
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8. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, in welcher Héhe die Bundesmittel

Arif fur die Digitalisierung der Auslanderbehdérden fir welche Auf-
Tasdelen gaben an welche Auslanderbehérden in 2024 ausgezahlt wur-
(SPD) den?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander
(MPK) beschlossen am 10.05.2023, dass der Bund die an die Lander gezahlte
Fluchtlingspauschale fur das Jahr 2023 um 1 Mrd. Euro erhdht, und diese Mittel
insb. fur die Digitalisierung der Auslanderbehdrden sowie fiir die Entlastung der
Kommunen in den Bereichen Integration und Asyl verwendet werden sollen.

In seiner Sitzung vom 01.08.2023 hat der Ministerrat Giber die Verwendung des bay-
erischen Anteils an der Milliarde aus dem Beschluss der MPK vom 10.05.2023 be-
raten und beschlossen, dass 9 Mio. Euro davon fir die Digitalisierung des Ausléan-
derwesens staatlicherseits verwendet werden und 120 Mio. Euro davon als einma-
lige Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale, sog. Integrationspauschale,
den Kommunen zuflieBen sollten.

a) Digitalisierungsmittel Auslanderwesen staatlicherseits

Insgesamt 9 Mio. Euro werden staatlicherseits zur weiteren Optimierung der Di-
gitalisierung des Auslanderwesens sowie zur staatlichen Finanzierung der
Nachnutzung von EfA-Leistungen verwandt. Im Ubrigen werden die Mittel fiir
ausgewahlte besonders wichtige DigitalisierungsmalRnahmen eingesetzt, wie
z. B. fur eine befristete Unterstitzung fur die staatliche Unterbringungsverwal-
tung zur optimierten Datenerfassung und -pflege. Wegen weiterer Einzelheiten
wird verwiesen auf die Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und
Integration vom 05.09.2024 auf die Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Arif
Tagdelen vom 25.07.2024 zu ,Einblrgerungen und Digitalisierung der Auslan-
derbehérden in Bayern® zu den Ziffern 3.1, 3.2 und 3.3, (Drs. 19/3204 vom
01.10.2024).

b) Einmalige Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale fir Kommunen (In-
tegrationspauschale)

120 Mio. Euro hat die Staatsregierung den Kommunen als einmalige Integrati-
ons-, Asyl- und Digitalisierungspauschale (sog. Integrationspauschale) unkom-
pliziert und unburokratisch weitergeleitet. Die Mittel wurden Anfang
Juli 2024 — unmittelbar nach Verkindung des Haushaltsgesetzes
2024/2025 — den Landkreisen und kreisfreien Stadten ausgezahlt. Die Kommu-
nen werden dadurch bei der Integration von Gefliichteten, im Asylbereich und
bei der Digitalisierung der unteren Auslénderbehérden noch starker unterstuitzt.

Die Betrage, die den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Stadten ausgezahlt
wurden, sind der Anlage zu Art. 118 Abs. 1 Satz 1 Gesetz zur Ausfihrung der
Sozialgesetze (AGSG) zu entnehmen. Gem. Art. 118 Abs. 2 AGSG ist die In-
tegrationspauschale zu jeweils 15 Prozent fiir Ausgaben in den Bereichen In-
tegration, Asyl und Digitalisierung der unteren Auslanderbehérden zu verwen-
den. Den verbleibenden Teil ordnen die Landkreise und kreisfreien Gemeinden
ihrem Bedarf entsprechend einem oder mehreren der Bereiche zu.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

9. Abgeordneter Vor dem Hintergrund, dass im Luftfahrthandbuch (AIP) fur den

Johannes Flughafen Miinchen die Startlaufstrecken (TORA) aufgelistet
Becher sind, auf die der Pilot sich vorzubereiten hat, und der Pilot hier-
(BUNDNIS fur verkirzte Startlaufstrecken anfragen kann, frage ich die
90/DIE GRU-  Staatsregierung, wie hoch der Anteil der von den Piloten ange-
NEN) fragten verkirzten Startlaufstrecken am Flughafen Miinchen ist

(bitte aufschlisseln nach Nord- und Sidbahn, Startrichtung,
Heavy/Medium/Light Jets und fir das Jahr 2023 sowie das
erste, zweite und dritte Quartal 2024) und welche Auswirkun-
gen diese Kurzstarts (sog. Intersection Takeoffs) auf die Larm-
belastung der Menschen in der Flughafenregion haben?

Antwort des Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr

Der Staatsregierung liegen keine quantitativen Auswertungen zum Anteil von soge-
nannten Intersection Take-Offs am Flughafen Miinchen je Startbahn, Startrichtung
oder Gewichtsklasse vor. Weder die Flughafen Miinchen GmbH noch die Deutsche
Flugsicherung GmbH fuhren entsprechende Statistiken.

Flugzeuge, welche einen Intersection Take-Off durchfuhren, sind Uber einem be-
stimmten Punkt nicht automatisch niedriger als Flugzeuge, die am Beginn der Bahn
starten. Daher lassen sich keine speziellen Aussagen zu Fluglarm treffen.
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10. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, seit wann sie von einem Stell-

Maximilian werksausfall und einer Einschrankung der Fernverkehrsanbin-
Deisenhofer dung nach Oberstdorf wusste, welche Lésungsmaoglichkeiten
(BUNDNIS hat der Staatsminister fir Wohnen, Bau und Verkehr der Deut-
90/DIE GRU-  schen Bahn zur Behebung des Schadens und gleichzeitigen
NEN) Fortsetzung des Fernverkehrs nach Oberstdorf unterbreitet und

was unternimmt die Staatsregierung, um die Planungen fur die
Elektrifizierung und die damit verbundene grundlegende Sanie-
rung der Strecke Ulm — Oberstdorf zu beschleunigen?

Antwort des Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr

Mit Schreiben vom 15.10.2024 hat der Konzernbevollméachtigte der Deutschen
Bahn AG (DB) fur den Freistaat, Herr Bittner, Herrn Staatsminister Christian Bern-
reiter Gber den vermeintlich irreparablen Kabelschaden im Stellwerk Oberstdorf in-
formiert.

Herr Staatsminister Christian Bernreiter hat daraufhin mit Schreiben vom
18.10.2024 beim zustandigen Bundesminister, Herrn Dr. Volker Wissing, und beim
Infrastrukturvorstand der DB, Herrn Berthold Huber, erfolgreich interveniert und
nachdricklich eine schnelle Reparatur, gegebenenfalls ein Notstellwerk und ein
bayernweites Stellwerks-Monitoring eingefordert. Die Behebung des Schadens, die
Wiederherstellung der Betriebsféhigkeit der Schieneninfrastruktur und die Fortset-
zung des Fernverkehrs nach Oberstdorf sind allein Aufgabe des Bundes und der
DB.

Zur Elektrifizierung der Strecke Kempten (Allgau) — Oberstdorf soll die projektver-
antwortliche DB schnellstméglich einen Vertragsentwurf als Verhandlungsgrund-
lage vorlegen, damit der Freistaat die Planungsleistungen beauftragen kann. Well
mit der Elektrifizierung einer Bahnstrecke nach Auffassung des Bundes nicht auto-
matisch eine grundlegende Sanierung der betreffenden Strecke verbunden sein
muss, wird die Staatsregierung bei den Verhandlungen auch auf gleichzeitige Opti-
mierungen an der Strecke drangen.
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11. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, was die aktuellen Planungen fur

Laura das Gelénde der ehemaligen Maxhitte in Sulzbach-Rosen-
Weber berg, insbesondere fiir die derzeit nicht genutzten Bereiche,
(BUNDNIS sind, wie ist der Stand beziglich der Dekontaminierungsmaf3-
90/DIE GRU-  nahmen des Gelandes und welche staatlichen Férdermittel gibt
NEN) es fur die verschiedenen denkbaren Nutzungsmdglichkeiten

des Gelandes?

Antwort des Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr

Die durch die Stadt Sulzbach-Rosenberg in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie
zur Erweiterung des Fraunhofer Instituts fir Umwelt-, Sicherheits- und Energietech-
nik auf dem Areal der ehemaligen Maxhiitte wurde durch die Stadtebauférderung
bezuschusst. Dem Ergebnis der Studie zufolge ware ein Campus des Fraunhofer
Instituts mit einer moglichen Aul3enstelle der Ostbayerischen Technischen Hoch-
schule Amberg-Weiden eine tragfahige Nachnutzung des Areals. Voraussetzung ist
jedoch eine Sanierung des kontaminierten Bodens. Dartiber hinaus liegen der
Staatsregierung keine Informationen zu aktuellen Planungen fir das Gelénde, das
Uberwiegend in privatem Eigentum steht, vor.

Die Sanierung des Ostgelandes ist abgeschlossen. Auf dem Westgelande ist der
Abbruch der Werksanlagen teilweise erfolgt. Dies ist Voraussetzungen fir eine ge-
gebenenfalls erforderliche Bodensanierung. Ein Sanierungsplan liegt vor.

Das Areal ist Teil eines stadtebaulichen Sanierungsgebiets der Stadt Sulzbach-Ro-
senberg. Unrentierliche MaRnahmen zur Sanierung und Entwicklung des Areals,
die im offentlichen Interesse liegen, kdnnen prinzipiell mit Mitteln der Stadtebaufor-
derung bezuschusst werden. Ausgaben fir die Sanierung der Altlasten sind dage-
gen nicht forderfahig.
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Geschaéaftsbereich des Staatsministeriums der Justiz

12. Abgeordneter
Horst
Arnold
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, wie viele Haft- und Unterbrin-
gungsplatze gem. § 126a Strafprozessordnung derzeit an wel-
chen Anstalten in Bayern zur Verfiigung stehen und wie deren
aktuelle Auslastung ist?

Antwort des Staatsministeriums der Justiz

Die Anfrage beantworte ich, hinsichtlich des Mafiregelvollzugs im Einvernehmen

mit dem Staatsministerium fur Familie, Arbeit und Soziales, wie folgt:

1. Belegungsfahigkeit und tatsachliche Belegung im Justizvollzug

Die Kapazitat und Belegung der bayerischen Justizvollzugsanstalten zum Stichtag

31.10.2024 ergibt sich aus folgender Tabelle:

Justizvollzugsanstalt Belegungsfahigkeit Tatsachliche Belegung
Aichach 478 337
Amberg 454 467
Ansbach 0 (Umbauarbeiten) 0
Aschaffenburg 179 114
Augsburg-Gablingen 609 546
Bad Reichenhall 43 35
Bamberg 188 162
St. Georgen-Bayreuth 858 824
Bernau 803 687
Ebrach 259 202
Eichstfé'\tt (Einrichtung fir 9 61
Abschiebungshaft)

Erding 37 31
Erlangen 41 27
Garmisch-Partenkirchen 51 37
A
Ingolstadt 44 4
Kaisheim 626 524
Kempten 338 251
Kronach 60 58
Landsberg am Lech 542 419
Landshut 515 383
Laufen-Lebenau 193 104
Memmingen 139 102
Mihldorf a. Inn 0 (Umbauarbeiten) 0
Miinchen 1401 1106
Neuburg a. d. Donau 51 52
Neuburg-Herrenworth 188 121
Niederschoénenfeld 223 185
Nurnberg 933 838
Passau 74 64
Regensburg 161 130
Schweinfurt 66 68
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Straubing 772 77
Traunstein 126 93
Weiden i. d. Opf. 120 112
Wiirzburg 538 540
gesamt 11 577 9744

2. Besonders gesicherte HaftrAume im Justizvollzug

Im bayerischen Justizvollzug stehen insgesamt 104 besonders gesicherte Haft-
raume ohne gefahrdende Gegenstande zur Verfligung. Am 12.11.2024, 0.00 Uhr
waren in diesen Raumen insgesamt vier Gefangene untergebracht.

3. Malregelvollzug

Die Unterbringung nach § 126a Strafprozessordnung (StPO) findet in MaRregelvoll-
zugsanstalten im Zusténdigkeitsbereich des Staatsministeriums fur Familie, Arbeit
und Soziales statt.

Im bayerischen MaRregelvollzug gibt es keine feste begrenzte Anzahl an Platzen:
Jede aufgrund einer richterlichen Entscheidung aufzunehmende Person muss auf-
genommen werden und wird aufgenommen. Insbesondere gibt es keine besonde-
ren nach Rechtsgrundlagen getrennten Platze. So gibt es auch keine speziellen
Unterbringungspléatze fir nach § 126a StPO untergebrachte Personen.
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13. Abgeordneter  Angesichts der Vertuschungsvorwirfe im Zuge der Ermittlun-

Toni gen zu den Foltervorwirfen an der Justizvollzugsanstalt (JVA)
Schuberl Augsburg-Gablingen frage ich die Staatsregierung, inwiefern
(BUNDNIS das Staatsministerium der Justiz zusétzlich zu den strafrechtli-
90/DIE GRU-  chen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Augsburg dienst-
NEN) rechtliche Konsequenzen oder Disziplinarmaf3nahmen gegen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der JVA pruft, die mutmafilich
an der Vertuschung gegeniiber der Staatsanwaltschaft beteiligt
waren, wieso nach Aussage von Staatsminister Georg Eisen-
reich DisziplinarmafBnahmen gegen einzelne Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erst dann geprift werden, wenn vorher straf-
rechtliche Ermittlungen aufgenommen worden sind (die Be-
diensteten der Torwache, die mutmafilich die Mitglieder der Na-
tionalen Stelle zur Verhitung von Folter bei ihrer Visitation be-
wusst solange aufgehalten haben sollen, bis ihre Kollegen Be-
weise vertuscht haben, sind anscheinend weder freigestellt
noch wird ihr mdégliches Fehlverhalten derzeit geprift), und
wieso das Staatsministerium nicht jetzt schon mogliche dienst-
rechtliche VerstoRe prift, die sich ggf. unterhalb der strafrecht-
lichen Schwelle befinden?

Antwort des Staatsministeriums der Justiz

Gegen alle 16 Beschuldigten des von der Staatsanwaltschaft Augsburg im Zusam-
menhang mit der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen gefuhrten Ermittlungs-
verfahrens (Stand 12.11.2024 9:00 Uhr) wurden Disziplinarverfahren eingeleitet
und nach Art. 24 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Disziplinargesetz (BayDG) im Hinblick
auf das laufende Ermittlungsverfahren ausgesetzt. Zudem wurde allen 16 Beschul-
digten gemaR § 39 Satz 1 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) die Fuhrung der
Dienstgeschéafte verboten und ein Betretungsverbot fir die Justizvollzugsanstalt
Augsburg-Gablingen ausgesprochen.

Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft Augsburg haben die Ermittlungen bislang
keine Hinweise ergeben, dass die Beschaftigten der Torwache den Einlass der Mit-
glieder der Nationalen Stelle zur Verhiitung von Folter absichtlich verzégert haben,
etwa um anderen Beschéftigten Zeit zu verschaffen, besonders gesicherte Haft-
raume in einen ordnungsgemalfen Zustand zu bringen. Auch in dem anonymen
Schreiben vom 13.08.2024 wurden keine derartigen Vorwurfe gegen die Torwache
vorgetragen.

Es entspricht im Ubrigen dem (iblichen Verfahrensablauf, dass unangekiindigte Be-
sucher einer Justizvollzugsanstalt zunéchst von Bediensteten der Torwache durch
die erste Sicherheitstir in den Schleusenbereich vor der Torwache eingelassen
werden, sich dort identifizieren, ihr Anliegen nennen und (gegebenenfalls nach ei-
nem klarenden Telefonat mit von dem Besuch betroffenen Bediensteten, etwa An-
gehorigen der Anstaltsleitung oder Dienstleitung) dann durch die zweite Sicherheits-
tdr in den nachsten Sicherheitsabschnitt eingelassen werden. Im Schleusenbereich
oder in diesem Sicherheitsabschnitt warten die Besucher dann auf einen Bediens-
teten, der sie von diesem Punkt tbernimmt und sodann durch die verschiedenen
Sicherheitsabschnitte der Justizvollzugsanstalt zu ihnrem Ziel begleitet. Dies ist zwin-
gend erforderlich, weil es sich bei einer Justizvollzugsanstalt um einen hochsensib-
len Sicherheitsbereich handelt, in dem sich Besucher bis zu ihrem Ziel durch eine
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Vielzahl von verschlossenen Tlren bewegen miissen, die sie nicht selbsttétig off-
nen kénnen.

Nach Art. 19 Abs. 1 Satz 1 BayDG ist ein Disziplinarverfahren einzuleiten, wenn zu-
reichende tatséchliche Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht eines Dienstver-
gehens rechtfertigen. Es ist fur ein Disziplinarverfahren nicht erforderlich, dass zu-
gleich ein Strafverfahren eingeleitet wird. Wird wegen des konkreten Vorwurfs ein
Strafverfahren eingeleitet, so wird allerdings in aller Regel zugleich ein Disziplinar-
verfahren eingeleitet. Hinsichtlich der in der Torwache der Justizvollzugsanstalt
Augsburg-Gablingen eingesetzten Bediensteten liegen aus dem Ermittlungsverfah-
ren der Staatsanwaltschaft Augsburg aktuell keine Anhaltspunkte vor, die im Zu-
sammenhang mit beim Besuch der Nationalen Stelle zur Verhitung von Folter auf
ein Dienstvergehen schlieRen lassen. Auch unabhangig von dem laufenden Ermitt-
lungsverfahren liegen derzeit keine Anhaltspunkte vor, die Anlass fiir die Einleitung
eines Disziplinarverfahrens gegen die Mitarbeiter der Torwache bieten.
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Geschaéaftsbereich des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

14. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie oft bayerische Schulen bzw.

Benjamin Schulrechenzentren seit 2018 Ziel von Cyberangriffen wurden
Adjei (bitte tabellarisch angeben mit Schule, Schulart, Datum, Art des
(BUNDNIS Angriffs, Schaden), ist in den letzten Jahren eine Zunahme von
90/DIE GRU- Cyberangriffen (bzw. Angriffsversuchen) auf Schulen und
NEN) Schulrechenzentren zu verzeichnen und was unternimmt die

Staatsregierung, um Schulen und Schulrechenzentren besser
vor Cyberangriffen zu schiitzen?

Antwort des Staatsministeriums fur Unterricht und Kultus

Der Betrieb der technischen Infrastruktur und der Sicherheitskomponenten der
schulischen Infrastruktur liegt bei den Schulaufwandstragern bzw. den Kommunen,
die durch das Landesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik (LSI) bei der Wei-
terentwicklung zu einer resilienten Infrastruktur beraten und unterstiitzt werden kén-
nen. Daher ist das Staatsministerium fur Unterricht und Kultus aufgrund der fehlen-
den Zustandigkeit an der Vorfallsbearbeitung in der Regel nicht beteiligt und kann
keine verlassliche Gesamtzahl Uber erfolgreiche bzw. abgewehrte Cyberangriffe
nennen.

Das Staatsministerium stellt den Schulen Sensibilisierungsinformationen und um-
fangreiche Hinweise zum sicheren Umgang mit der schulischen IT zur Verfiigung,
mit denen diese das Sicherheitsbewusstsein der Kolleginnen und Kollegen vor Ort
starken kdnnen, was ein wichtiger Erfolgsfaktor zum Schutz gegen solche Angriffe
ist. Diesem Ziel dienen auch hierfir entwickelte Fortbildungen und Selbstlernkurse,
die das Staatsministerium und die Akademie fur Lehrerfortbildung und Personalfiih-
rung (ALP) regelméafiig anbieten.



Drucksache 19/4055 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 17

15. Abgeordnete Nachdem das Radfahren fir Kinder meist der Einstieg in den

Sabine StraBenverkehr und in das Erlernen grundlegender Verkehrssi-
Gross cherheitsregeln ist, doch laut Einschatzung von Kirsten Lih-
(SPD) mann, Prasidentin der Deutschen Verkehrswacht, immer weni-

ger Kinder dazu in der Lage sind, sicher Fahrrad zu fahren, und
laut Verkehrsunfallstatistik des Staatsministeriums des Innern,
fur Sport und Integration die Anzahl tédlicher Fahrradunfalle ak-
tuell auf dem héchsten Stand seit 2009 ist, frage ich die Staats-
regierung, welche MalRinahmen sie bisher zum Ausbau des
Fahrradunterrichts fur Kinder eingeleitet hat, wie sie die Ver-
kehrssicherheitskompetenz von Kindern aktuell einschatzt und
welche MalBnahmen sie zu deren weiterer Verbesserung er-
greift?

Antwort des Staatsministeriums fir Unterricht und Kultus

Im Wissen um die besondere Bedeutung eines verlasslichen Kompetenzerwerbs im
Bereich der Mobilitatserziehung fur die Sicherheit der Kinder im Stral3enverkehr ist
die Verkehrserziehung im Lehrplan PLUS Grundschule nicht nur als fachertibergrei-
fendes Bildungs- und Erziehungsziel ausgewiesen, sondern in allen vier Jahrgangs-
stufen mit dem eigenen Lernbereich Raum und Mobilitdt im Rahmen des Fachlehr-
plans Heimat- und Sachunterricht verbindlich verankert.

Beginnend ab Jahrgangsstufe 1 sind Kompetenzerwartungen und Inhalte zur Ver-
kehrserziehung fester Bestandteil des Unterrichts. Insbesondere vor dem Hinter-
grund einer weiter steigenden Verkehrsdichte kommt auch der Radfahraushbildung
bereits in der Grundschule hohe Bedeutung zu.

Fir die Schulanfangerinnen und -anfanger ist im Vorfeld der Durchfiihrung fahrprak-
tischer Ubungen zunachst der Erwerb grundlegenden Verkehrswissens sowie die
Schulung des vorausschauenden Wahrnehmungs- und Reaktionsvermdégens wich-
tig. In den Jahrgangsstufen 2 und 3 stehen fur die Schulerinnen und Schuler dann
insbesondere praktische Fahriibungen mit Roller und Fahrrad im Schonraum im
Zentrum der Verkehrserziehung. Diese bilden die Grundlage fir die Ausbildung in
den Jugendverkehrsschulen (JVS) in Jahrgangsstufe 4, bei der bayernweit
rd. 400 Verkehrserzieherinnen und Verkehrserziehern der Polizei zum Einsatz kom-
men.

Seit Beginn der praktischen Verkehrserziehung in den Schulen im Schuljahr
1973/1974 wurden in Bayern bis zum Schuljahr 2023/2024 fast 6,2 Mio. Schulerin-
nen und Schiler in Zusammenarbeit von Lehrkraften und Verkehrserzieherinnen
und Verkehrserziehern der Polizei zu verkehrssicheren Radfahrern ausgebildet.

Mit der Einfihrung des neuen Radlfihrerscheins ab dem Schuljahr 2024/2025 er-
halten insbesondere die Schonraumibungen in den Jahrgangsstufen 2 und 3, mit
denen die Schilerinnen und Schiller Gleichgewicht, Motorik und Konzentration als
wichtige Voraussetzungen fur die Jugendverkehrsschule in Jahrgangsstufe 4 trai-
nieren, noch mehr Aufmerksamkeit als bisher.

Der hohe Stellenwert der schulischen Verkehrserziehung geht seit vielen Jahren
einher mit einer hohen Bestehensquote bei den Priifungen im Rahmen der Jugend-
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verkehrsschule. So haben im Schuljahr 2023/2024 rd. 90 Prozent der teilnehmen-
den Schulerinnen und Schiler die theoretische und praktische Radfahrprifung er-
folgreich absolviert und damit nachgewiesen, dass sie iber das notwendige Wissen
und Kénnen verfiigen, um auf dem Fahrrad am Stral3enverkehr teilzunehmen.

An den weiterfihrenden Schulen findet die Verkehrserziehung als fachertbergrei-
fend verbindlich verankertes Bildungs- und Erziehungsziel ihre Fortsetzung. Ziel ist,
dass die Schilerinnen und Schiler ihre motorischen Fahigkeiten sowie ihr Wahr-
nehmungs- und Reaktionsvermdgen schulen, um als Ful3géanger, Radfahrer, Mit-
fahrer und Benutzer motorisierter Fahrzeuge gefahrenbewusst und verantwortungs-
voll zu agieren. Dariiber hinaus weisen die Fachlehrpléane verkehrs- und sicherheits-
relevante Inhalte aus, die das Radfahren betreffen, wie z. B. das Risiko von Sucht-
mitteln und deren Auswirkungen auf die Verkehrstiichtigkeit, die Berechnung des
Bremswegs und insbesondere auch der Radsport als differenzierender Sport.
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16. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele Baumalinahmen aus

Claudia genehmigten Antragen auf Zuwendungen zum Hochbau priva-
Koéhler ter Forderschulen nach dem Bayerischen Schulfinanzierungs-
(BUNDNIS gesetz aktuell in der Umsetzung sind, in welcher finanziellen
90/DIE GRU-  Hohe sind aktuell Férderungen insgesamt bewilligt und welcher
NEN) Betrag wird im laufenden Jahr insgesamt ausgezahlt?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Fur den Bereich der privaten Férderschulen befinden sich derzeit 93 genehmigte
Baumalinahmen mit einem Kostenumfang von rd. 709,4 Mio. Euro in der Umset-
zung. Hiervon konnte den Schultrédgern bis einschlie3lich 2023 bereits ein Anteil
von 355,3 Mio. Euro ersetzt werden. Fur den Restbetrag ist der Mittelbedarf abhén-
gig vom Baufortschritt und der Geltendmachung der Kosten. Fir das Haushalts-
jahr 2024 haben die Regierungen einen voraussichtlich auszahlungsreifen Mittelbe-
darf in H6he von rd. 72,5 Mio. Euro gemeldet.

Fir die Abfinanzierung der Baumalinahmen haben die Regierungen im Haushalts-
jahr 2024 Mittel in Héhe von rd. 47,7 Mio Euro zur Auszahlung erhalten.
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17. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele Foérderschulen in Bay-

Dr. Simone ern eine Mittagsbetreuung, ein Ganztagsangebot und eine Fe-
Strohmayr rienbetreuung haben?
(SPD)

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus
Mittagsbetreuung und Ganztagsangebot

Im Schuljahr 2023/2024 gab es insgesamt 200 allgemein bildende Forderschulen
mit Ganztagsangeboten, davon 194 Schulen mit einem gebundenen oder offenen
Ganztagsangebot, zwei Schulen mit einer Mittagsbetreuung sowie vier Schulen, an
denen es sowohl ein gebundenes oder offenes Ganztagsangebot als auch Mittags-
betreuung gab.

Ferienbetreuung

Ferienbetreuungen erfolgen nicht in Zustandigkeit des Staatsministeriums fur Un-
terricht und Kultus, weshalb hier keine Daten vorliegen. Sie werden an einzelnen
Forderschulstandorten in externer Verantwortung angeboten.

Sonstiges

Eine Ganztagsbetreuung wird auch Uber das Angebot der Heilpadagogischen Ta-
gesstatten bereitgestellt. Diese liegen im Zustandigkeitsbereich der Bezirke fir Kin-
der und Jugendliche mit korperlichen und geistigen Beeintrachtigungen sowie in
dem der Landkreise und kreisfreien Stédte fir Kinder und Jugendliche mit einer
seelischen Beeintrachtigung.
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18. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, ob es im Rahmen des Startchan-

Gabriele cenprogramms, das zum Schuljahresanfang 2024/2025 auch in
Triebel Bayern gestartet ist, eine zentrale Steuerungs- und Koordinati-
(BUNDNIS onsplattform gibt, die dem Austausch der Bedarfe von Schulei-
90/DIE GRU-  terinnen und Schulleitern und den Angeboten von Kooperati-
NEN) onspartnerinnen und Kooperationspartnern dient und beide

miteinander verknupft, welche weiteren Losungen sieht die
Staatsregierung vor, um ein bestmégliches Matching von Be-
darfen der Schulen und Angeboten der Kooperationspartnerin-
nen und Kooperationspartner zu gewahrleisten und wie wird
der aktuelle Stand zum Programmmanagement in diesem
Schuljahr seitens des Staatsministeriums fur Unterricht und
Kultus kommuniziert?

Antwort des Staatsministeriums fur Unterricht und Kultus

Fur die Kommunikation mit den Schulen wird zunachst auf die bekannten Kommu-
nikationskanéle (u. a. kultusministerielle Schreiben und Dienstbesprechungen) zu-
rickgegriffen. Das Staatsministerium hat zusatzlich ein Funktionspostfach einge-
richtet, an das sich die Schulen bei Rickfragen direkt wenden kénnen. In nachster
Zeit treten aulRerdem die Netzwerkveranstaltungen im Rahmen des Startchancen-
programms als Mdglichkeit zur Informationsweitergabe und zum Austausch hinzu.

Das Staatsinstitut fir Schulqualitat und Bildungsforschung (ISB) bereitet zudem ein
Portal vor, auf dem alle fir das Startchancen-Programm relevanten Informationen
gebindelt werden. Zielgruppe sind auch Schulleitungen. Daneben wird derzeit vom
Staatsministerium gemeinsam mit weiteren staatlichen Akteuren geprift, inwieweit
mit den Mitteln der staatlichen digitalen Infrastruktur ein Portal zum Austausch von
Schulen und Anbietern von Angeboten fir die Saulen 2 und 3 geschaffen werden
kann.
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Geschaéaftsbereich des Staatsministeriums fur Wissenschaft und Kunst

19. Abgeordnete Vor dem Hintergrund, dass Staatsminister fir Wissenschaft und

Sanne Kunst Markus Blume 6ffentlich? die Bedeutung der Riickgabe
Kurz von NS-Raubkunst betont, jedoch laut Stiddeutscher Zeitung?
(BUNDNIS den Erben des judischen Kunsthéndlers Alfred Flecht-
90/DIE GRU-  heim —trotz schwerer Krankheit und Kinderlosigkeit des um
NEN) Restitution bittenden — die Ruckgabe von bedeutenden Kunst-

werken — darunter Werken von Picasso und Klee — durch das
Verschieben auf eine erst in Laufe des Jahres 2025 einzurich-
ten geplante Schiedsgerichtsbarkeit hinauszdgert, frage ich die
Staatsregierung, wie erklart sie die bisherige Verzdégerung bei
der Bearbeitung des Restitutionsersuchens (bitte mit Angabe
der seit Juni 2022 ergriffen MaBnahmen, um die Restitution der
Flechtheim-Werke zu beschleunigen), wie bewertet die Staats-
regierung die Konsequenzen, die sich aus dieser Verzégerung
fur die bereits hochbetagten Erben ergeben kénnten, und plant
sie, angesichts der ethischen und historischen Verantwortung
Bayerns und der Kulturhoheit der Lander MaBhahmen wie z. B.
die Nutzung bereits bestehender Schlichtungsverfahren und
Claim-Bearbeitungswege wie die bereits bestehende und von
den Landern selbst eingerichtete Beratende Kommission NS-
Raubgut zu ergreifen, um die Restitution beschleunigt zu er-
maoglichen (falls nein, bitte mit Angabe der Grinde, die Restitu-
tion von Flechtheim-Kunstwerken auf eine erst ab 2025 ge-
plante Schiedsgerichtsbarkeit zu verschieben und nicht — wie
international durch die Washingtoner Prinzipien empfohlen —in
einem zeitnahen Verfahren)?

Antwort des Staatsministeriums fir Wissenschaft und Kunst

Die Rechtsposition der Bayerischen Staatsgemaldesammlungen wie auch des Frei-
staates insgesamt griindet auf Erkenntnissen, die einen NS-verfolgungsbedingten
Entzug nicht eindeutig belegen. Es liegt bei allen drei Werken fur unterschiedliche
Zeitpunkte vor dem 30.01.1933 ein Nachweis des Eigentums Alfred Flechtheims
vor. Gleichwohl besteht wegen dokumentierter Hinweise auf Verkaufsabsichten
bzw. Verkaufe noch vor der sog. Machtergreifung Unklarheit tiber die Eigentiimer-
stellung Alfred Flechtheims an den von ihm gehandelten Kunstwerken in dem rele-
vanten Zeitraum nach dem 30.01.1933. Gerade fur solche Félle, deren Sachverhalt
und Bewertung uneindeutig sind, bietet das Schiedsgericht NS-Raubgut kiinftig ein
rechtsférmiges und rechtsverbindliches Verfahren.

Die Beratende Kommission ist durch die gemeinsame Entscheidung von Bund und
Landern abgeltst. Die Vorlage an die Beratende Kommission hétte davon abgese-
hen keineswegs eine beschleunigende Wirkung gehabt, sondern hatte im Gegenteil
eine jahrelange Verzogerung bedeutet. Bei der Beratenden Kommission sind der-
zeit etwa noch ein halbes Dutzend Félle anhéngig, was zeigt, dass die Arbeit der
Beratenden Kommission durch eine lange Verfahrensdauer gepragt war. Insofern

2 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.03.2024, Nr. 62, S. 8
https://www.sueddeutsche.de/kultur/blume-ns-raubkunst-bayern-restitution-
lux.UkvkFciDgNggkbN5jfuDpj?reduced=true


https://www.sueddeutsche.de/kultur/blume-ns-raubkunst-bayern-restitution-lux.UkvkFciDqNgqkbN5jfuDpj?reduced=true
https://www.sueddeutsche.de/kultur/blume-ns-raubkunst-bayern-restitution-lux.UkvkFciDqNgqkbN5jfuDpj?reduced=true
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ist die Anrufung beim kirzlich beschlossenen und im Aufbau befindlichen Schieds-
gericht NS-Raubgut der schnellste und einzig rechtsverbindliche Weg.
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20. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, ob es Forschungsprojekte (wie

Harry beispielsweise das Forschungsprojekt ,OptiHemp — Verwer-
Scheuen- tung und Anbauoptimierung von Hanf als Nachwachsender
stuhl Rohstoff* bis 31.12.2022 — geférdert durch das Staatsministe-
(SPD) rium fur Erndhrung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus),

mit denen der Freistaat die Verwendung von Cannabis (Canna-
bis sativa oder Cannabis indica) direkt oder indirekt fordert, bei-
spielsweise durch Forschungsvorhaben an Universitatsklini-
ken?

Antwort des Staatsministeriums fir Wissenschaft und Kunst in Abstimmung
mit dem Staatsministerium fir Gesundheit, Pflege und Préavention

Das Staatsministerium fir Wissenschaft und Kunst betreibt keine Ressortforschung
und es stehen grundsatzlich keine Mittel zur Verfigung, um Einzelprojekte finanziell
zu unterstitzen. Die fur Forschung und Lehre vorgesehenen Haushaltsmittel wer-
den vielmehr zur Ganze an die Hochschulen und Universitatsklinika ausgegeben,
die dann im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich in Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz und
Art. 108 Bayerische Verfassung garantierten Wissenschaftsfreiheit selbst tiber In-
halt und Gegenstande ihrer Forschung entscheiden.

Das Staatsministerium fir Gesundheit, Pflege und Pravention fordert keine Studien
zur Verwendung von Cannabis.
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21. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, ob es seitens des Freistaates Be-

Stephanie strebungen gibt, ein staatliches Rbmermuseum in Augsburg zu
Schuhknecht errichten, wére das staatliche Grundstiick in der Karmeliten-
(BUNDNIS gasse (ehemalige Justizvollzugsanstalt Augsburg) hierfir ge-
90/DIE GRU-  eignet und welche Planungen verfolgt der Freistaat fiir dieses
NEN) Grundstuck, sofern dort kein Museum entstehen soll?

Antwort des Staatsministeriums fur Wissenschaft und Kunst in Abstimmung
mit dem Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr

Der Freistaat hat angekiindigt, sich an der Wiederbelebung des Rémischen Muse-
ums in Augsburg, das seit 2012 geschlossen ist, unterstiitzend zu beteiligen.

Derzeit wird seitens der Stadt Augsburg ein geeigneter Standort im Rahmen einer
Machbarkeitsstudie ermittelt. Einer der untersuchten Standorte ist auch das staatli-
che Grundstick in der Karmelitengasse (ehem. JVA). Das Ergebnis der Machbar-
keitsstudie bleibt abzuwarten. Was Planungen fur das Grundstiick abgesehen von
einer musealen Nutzung angeht, befindet sich der Freistaat vorrangig im vertieften
Austausch mit der Stadt Augsburg zur Prifung von kommunalen Zwecken.
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22. Abgeordneter Welche Eigenschaften oder Erfahrungen muss ein Architekten-

Ulrich oder Ingenieurbiiro vorweisen kénnen, damit dieses — im Ver-
Singer stéandnis der Staatsregierung — als befahigt gilt, denkmalge-
(AfD) schiitzte Objekte zu betreuen, wie werden diese gekennzeich-

net bzw. bezeichnet und wie viele entsprechende Architekten-
oder Ingenieurbiros in Bayern gibt es, die in diese Kategorie
fallen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

Die Anforderungen, die an ausfiihrende Firmen bei der Planung an Denkmélern als
ganz speziellen Geb&duden mit ihren besonderen Ansprichen gestellt werden, sind
von den eingebundenen Architekten und Ingenieuren so zu erfillen, dass die Mal3-
nahmen in Abstimmung mit dem Landesamt fir Denkmalpflege (BLfD) als Denk-
malfachbehdrde nachhaltig und denkmalvertraglich sind. Die Projektsteuerung
sollte deshalb in der Hand eines in der Denkmalpflege geschulten und erfahrenen
Planungsbiros liegen. Listen mit ,denkmalerfahrenen Firmen werden vom BLfD
nicht gefihrt.
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23. Abgeordnete  Ich frage die Staatsregierung, wie sie ein Praktikum im Rahmen

Katja eines dualen Studiengangs fur Soziale Arbeit an Hochschulen
Weitzel in Bayern definiert, inwiefern unterscheidet sich die dort geleis-
(SPD) tete Tatigkeit von der Arbeit einer regularen Arbeitskraft und

durfen diese Praktikantinnen und Praktikanten von den Schicht-
leitungen als Ausgleich fur den Fachkréftemangel in sozialen
Einrichtungen eingesetzt werden?

Antwort des Staatsministeriums fir Wissenschaft und Kunst in Abstimmung
mit dem Staatsministerium fiir Familie, Arbeit und Soziales

Eine hochschulrechtliche Definition des Begriffs Praktikum gibt es nicht.

Die verschiedenen Akteure im dualen Studium (vgl. Art. 77 Abs. 1 Satz 3 Bayeri-
sches Hochschulinnovationsgesetz) — von den beruflichen Schulen und Hochschu-
len GOber Studieninteressierte bis hin zu den Berufskammern und Praxispart-
nern — werden Uber das Netzwerk ,hochschule dual” betreut. Im Zuge dessen stellt
»hochschule dual® auch Musterbildungsvertrage fir die beiden dualen Modelle Ver-
bundstudium und Studium mit vertiefter Praxis zur Verfligung.

Die Rechte und Pflichten der Studierenden und der Praxispartner in der Praxis-
phase ergeben sich aus den Bestimmungen zum Vollzug der praktischen Studien-
semester an staatlichen Hochschulen in Bayern, den Studien- und Prifungsordnun-
gen des jeweiligen dualen Studiengangs der Haw und aus der Allgemeinen Pri-
fungsordnung der HaW sowie (falls vorhanden) aus der Satzung Uber die prakti-
schen Studiensemester an der betreffenden HaW. Insbesondere fiir das Modell des
Studiums mit vertiefter Praxis wird im Musterbildungsvertrag allgemein geregelt,
dass die betrieblichen Praxisphasen Bestandteil des Studiums sind und der Vertie-
fung der praxisbezogenen Bildungsinhalte dienen. Folgende Pflichten des Praxis-
partners werden fir das Modell des Studiums mit vertiefter Praxis im Musterbil-
dungsvertrag zur Vereinbarung vorgeschlagen:

Der Praxispartner verpflichtet sich

— dem Studenten / der Studentin entsprechend den Studieninhalten und
der Vorgaben der Hochschule in den betrieblichen Praxisphasen fach-
lich zu betreuen.

— dem Studenten / der Studentin die Teilnahme an den praxisbegleiten-
den Lehrveranstaltungen und Leistungsnachweisen an der Hochschule
zu ermdglichen und ihn/sie dafir freizustellen.

— Einen geeigneten Mitarbeiter oder eine geeignete Mitarbeiterin mit der
Betreuung der Praxisphasen zu beauftragen und diesen / dieser der
Partnerhochschule zu benennen.

Die Regelungen verdeutlichen, dass die im Rahmen der Praxisphase geleistete Ar-
beit eines Studierenden von der Arbeit einer regularen Arbeitskraft deutlich ab-
weicht und ein Einsatz der Studierenden als Ausgleich fir den Fachkraftemangel in
sozialen Einrichtungen nicht intendiert ist.
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Geschaéaftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen und fir Heimat

24. Abgeordnete
Franz
Bergmiller
(AfD)

Ich frage die Staatsregierung, welche Auswirkungen eine
durch den Bruch der Koalition ab 01.01.2025 zu erwartende
Lvorlaufige Haushaltsfuhrung“ des Bundes auf den Haushalt
der Staatsregierung und damit insbesondere auf Projekte, die
die Staatsregierung mithilfe von Férdergeldern aus dem Bund
mitfinanziert, hat (bitte unter Zugrundelegung der realistischen
Annahme beantworten, dass eine neue Regierung erst ab
Méarz beginnen kénnte, ein neues Haushaltsgesetz auszuar-
beiten, das realistisch betrachtet frihestens knapp vor der
Sommerpause eingebracht werden kénnte, und betroffene
Projektgruppen, z. B. Finanzierung der Infrastruktur, méglichst
lickenlos offenlegen), welche Auswirkungen hat eine durch
den Bruch der Koalition ab 01.01.2025 zu erwartende ,vorlau-
fige Haushaltsfihrung“ des Bundes — nach Kenntnis — auf die
Haushalte der Kommunen in Bayern und auf Projektgruppen,
die die Kommunen mithilfe von Férdergeldern aus dem Bund
mitfinanzieren (bitte betroffene Projektgruppen — nach Kennt-
nis —, z. B. ,Demokratie leben®, madglichst lliickenlos offenle-
gen), und welche Initiativen plant die Staatsregierung, um hie-
raus resultierende negative Folgen abzufedern?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Der Bundeshaushalt ist geman Art. 110 Abs. 2 Grundgesetz (GG) vor Beginn des
Rechnungsjahres festzustellen. Ist ein Haushaltsplan flr das folgende Jahr nicht bis
zum Schluss des Rechnungsjahres durch Gesetz festgestellt, sieht Art. 111 GG bis
zum Inkrafttreten des neuen Haushalts eine vorlaufige Haushaltsfiihrung vor (= ord-
nungsgemale Weiterfuhrung des Bundeshaushalts). Aufgrund der Haushaltsauto-
nomie von Bund und Landern (Art. 109 GG) entfaltet eine etwaige vorlaufige Haus-
haltsfihrung auf Bundesebene keine unmittelbaren Wirkungen auf die Haushalte
von Landern oder Kommunen.
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25. Abgeordnete Nach Berichten von Medien* und der Gewerkschaft der Polizei®

Christiane Uber die schlechte Unterbringungssituation an der Hochschule
Feichtmeier fur den offentlichen Dienst in Firstenfeldbruck und die Unsi-
(SPD) cherheit der weiteren Verfligbarkeit des Kasernengelandes

nach (Teil-)Abzug der Bundeswehr vom Fliegerhorst frage ich
die Staatsregierung, bis wann auf dem Areal der Hochschule
anstelle des maroden Gebaudes eine beziehbare Unterkunft
fertiggestellt sein soll (Sanierungsplan), wie weit es abgesichert
ist und damit davon ausgegangen werden kann, dass auch
nach dem Teilabzug der Bundeswehr und den Planen der Stadt
Furstenfeldbruck zur baulichen Entwicklung des Gebietes noch
Gebaude auf dem Fliegerhorst fiir Angehdrige der Hochschule
zur Verfigung stehen werden und wie viele Personen, insbe-
sondere aus dem Bereich der Kommissaranwarterinnen und
-anwarter, das Studium am Standort, eventuell wegen der wid-
rigen Umstande, abgebrochen haben?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fir Heimat

Nachdem ein Unterkunftsgebaude (sog. ,Vierkanter“) des Fachbereichs Polizei am
Standort Firstenfeldbruck aufgrund einer Brandentwicklung gesperrt werden
musste, wurden zur Deckung des entstandenen Bedarfs von rund 210 Betten bis
zu einer Sanierung bzw. einem dauerhaften Ersatz von der Immobilien Freistaat
Bayern (IMBY) verschiedene Mdglichkeiten geprift: Geeignete Raumlichkeiten in
staatseigenen Objekten stehen im Bereich Firstenfeldbruck nicht zur Verfiigung.
Nach einer Marktsondierung stellte sich als kurz- bzw. mittelfristige Losung zu-
nachst eine Anmietung von Hotelzimmern als kostengunstigste Option heraus.

Aufgrund einer Reduzierung der Truppenstarke der Bundeswehr im Fliegerhorst
Furstenfeldbruck kénnen jedoch seit dem 01.03.2024 Studierende des Fachbe-
reichs in der Anmietung im Fliegerhorst untergebracht werden. Neben dem Aspekt
der Wirtschaftlichkeit war fur den Fachbereich auch die geringere Entfernung zum
Campus des Fachbereichs in Firstenfeldbruck maRgeblich. Zudem entspricht die
Ausstattung den Ubrigen Unterkiinften am Campus, wahrend die Hotelzimmer von
den Studierenden z. T. als fir eine ,Dauernutzung“ und zu Studienzwecken nicht
ideal empfunden werden.

Fir eine langfristige Unterbringungslésung wird das Raumprogramm derzeit er-
stellt. Im Anschluss wird die IMBY beauftragt werden, in einer Machbarkeitsstudie
zu prifen, wie die Unterbringung des Bedarfs baulich umgesetzt werden kdnnte
(z. B. Abbruch und Neubau, Generalsanierung, etc.), und die hierfir erforderlichen
baufachlichen Gutachten einzuholen. Vor diesem Hintergrund kénnen derzeit keine
Aussagen zur zeitlichen Planung im Sinne eines Sanierungsplanes getroffen wer-
den. Die Planungen der Bundeswehr zum Teilabzug sowie evtl. Planungen zur
Nachnutzung der Stadt Furstenfeldbruck sind nicht bekannt. Die Prifung von wirt-
schaftlichen Unterbringungsalternativen ist Teil des Flachenmanagementverfah-
rens der IMBY.

4 nhttps://mww.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/hochschule-fuer-den-oeffentlichen-dienst-
polizeischule-fuerstenfeld-fliegerhorst-fuerstenfeldbruck-lux. Ss8ZFHaMvwU3Uu36SLDeJb?re-
duced=true

5 nttps://gdp.bayern/2024/10/18/green-news-hilferuf-aus-der-hfoed-fuerstenfeldbruck/
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Nach Mitteilung des Fachbereichs Polizei haben 5 Studierende seit Marz 2024 das
Studium am Standort Firstenfeldbruck abgebrochen. Von diesen Studienabbri-
chen steht keiner im Zusammenhang mit der Unterbringungssituation im Flieger-
horst.
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26. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche konkreten Schritte sie in

Verena der Umsetzung des Beschlusses auf Drs. 19/2876 zur Hoher-
Osgyan gruppierung von Heilpddagogischen Unterrichtshilfen (HPU)
(BUNDNIS und Heilpadagogischen Férderlehrkraften (HFL) im Tarifvertrag
90/DIE GRU-  der Tarifgemeinschaft deutscher Lander (TdL) unternommen
NEN) hat, wie sie die Chancen einer Hohergruppierung der HPU und

HFL im TdL in der Entgeltrunde 2025 einschétzt und welche
konkreten Schritte die Staatsregierung im Falle eines Schei-
terns der Hohergruppierung durch die Entgeltrunde 2025 der
TdL unternehmen will, um eine Hohergruppierung der HPU und
HFL auf bayerischer Ebene vorzunehmen?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fur Heimat

Der Tarifgemeinschaft deutscher Lander (TdL) liegt ein Forderungskatalog der Ge-
werkschaften zur Verbesserung der Eingruppierung der Lehrkréafte vor, der auch
eine Verbesserung der Eingruppierung der padagogischen und heilpadagogischen
Unterrichtshilfen und der sonderpadagogischen Fachkréfte beinhaltet.

Die Forderungen der Gewerkschaften wurden von den fachlichen Gremien (Lehrer-
kommission) der TdL, in denen der Freistaat Bayern vertreten ist, bewertet. Im An-
schluss erfolgte eine Erorterung in der Mitgliederversammlung der TdL vom
30.09.2024 bis 02.10.2024 mit dem Ergebnis, dass die Thematik von der Lehrer-
kommission im Hinblick auf die Vorstellungen aus Arbeitgebersicht umfassend kon-
zeptionell aufbereitet und dann mit den Gewerkschaften besprochen werden soll.
Dabei kommt aufgrund der schwierigen Lage der meisten Landerhaushalte, insbe-
sondere den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen, eine herausgehobene
Rolle zu; wegen dieser finanziellen Auswirkungen wird eine umfassende Losung
nur in der Entgeltrunde 2025 mdglich sein.

Eine bayerische Sonderregelung fur den Fall des Scheiterns einer Héhergruppie-
rung auf Ebene der TdL wird es nicht geben. Eine diesbeziigliche Regelung be-
dirfte der Zustimmung der Mitgliederversammlung der TdL, die nicht zu erreichen
sein wird. Ein Alleingang Bayerns kann nicht in Betracht gezogen werden. Dies
konnte satzungsrechtliche Folgen (hin bis zu einem Ausschluss Bayerns aus der
TdL) haben.
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27. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, in wie vielen Fallen in den letzten

Tim funf Jahren Zwangsgelder oder Verspatungszuschlage gegen
Pargent Alleinerziehende mit Kind, Teilzeitbeschaftigung und zeitweiser
(BUNDNIS Arbeitslosigkeit aufgrund nicht abgegebener Steuererklarun-
90/DIE GRU-  gen festgesetzt wurden (bitte nach Jahren aufschliisseln), in
NEN) wie vielen dieser Félle den zusténdigen Finanzéamtern bereits

Lohndaten und Informationen zu Lohnersatzleistungen vorla-
gen (bitte nach Jahren aufschlisseln) und wie hoch der prozen-
tuale Anteil der oben genannten Gruppe (Alleinerziehende mit
Kind, Teilzeitjob und zeitweiser Arbeitslosigkeit) am Gesamt-
aufkommen der festgesetzten Zwangsgelder und/oder Ver-
spatungszuschlage aufgrund nicht abgegebener Steuererkla-
rungen ist (bitte pro Jahr angeben)?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fir Heimat

Verspatungszuschlage und Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Abgabe der
Steuererklarung werden nur dann festgesetzt, wenn der entsprechenden Erkla-
rungspflicht verspéatet oder gar nicht nachgekommen wird. Wer zur Abgabe einer
Steuererklarung verpflichtet ist, bestimmt sich nach Bundesrecht in den jeweiligen
Einzelsteuergesetzen.

Die Ermittlung der gewiinschten Daten war innerhalb der kurzen Frist nicht méglich.
Darlber hinaus kann zum Teilaspekt , Teilzeitbeschaftigung“ keine Aussage getrof-
fen werden, da dieser in den steuerlichen Daten der Finanzverwaltung nicht hinter-
legt ist. Lohndaten und Daten zu Lohnersatzleistungen liegen zum Zeitpunkt einer
etwaigen Festsetzung von Zwangsgeld oder Verspatungszuschlag in der Regel vor.
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28. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wie hat sich die Anzahl der

Christian Staatsbedienstetenwohnungen in Erlangen und im Landkreis
Zwanziger Erlangen-Hdéchstadt in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte
(BUNDNIS aufschlisseln nach kreisfreie Stadt / Landkreis, unter Angabe
90/DIE GRU-  der jeweiligen Belegungsrechte der jeweiligen staatlichen Insti-
NEN) tution sowie Anzahl der Zimmer fur jede Wohneinheit), wie hat

sich in den letzten zehn Jahren der Mietpreis pro Quadratmeter
fur die Staatsbedienstetenwohnungen in Erlangen und im
Landkreis Erlangen-Hochstadt entwickelt (bitte aufschliusseln
nach Stadt/Landkreis und Belegungsrechte durch welche staat-
liche Institution) und wie lang ist die durchschnittliche Wartezeit
auf eine Staatsbedienstetenwohnung in Erlangen und im Land-
kreis Erlangen-Hochstadt, nachdem ein Antrag eingereicht
wurde (bitte aufschliisseln nach Stadt/Landkreis und Dringlich-
keitsstufen)?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fur Heimat

Aktuell verfigt die Wohnungsfiursorgestelle Uber Belegungsrechte fir insgesamt
202 Wohneinheiten (WE) in Erlangen, davon sind 95 WE 1-Zimmer-Wohnungen,
34 WE Zwei-Zimmer-Wohnungen, 68 WE Drei-Zimmer-Wohnungen und funf WE
Vier-Zimmer-Wohnungen. Das Belegungsrecht fur 22 WE besteht bei der externen
Gesellschaft Vonovia, fur 156 WE bei der Joseph-Stiftung und 24 WE gehéren dem
Siedlungswerk Nurnberg. In Hochstadt/Aisch bestehen Belegungsrechte fir
zwei Vier-Zimmer-Wohnungen, hierbei handelt es sich um Pachtwohnungen des
Siedlungswerk Nurnberg. Die Mietpreise bewegen sich etwa zwischen
4,10 Euro/m2 und 7,70 Euro/m2. Die Auswertung der Entwicklung der letzten
10 Jahre ist mit vertretbarem Aufwand nicht méglich. Wartezeiten sind neben der
Dringlichkeitsstufe von der Fluktuation abhangig, pauschale Angaben hierzu des-
halb nicht mdglich. Die Vergabe der Staatsbedienstetenwohnungen erfolgt nach
Dringlichkeitsstufe, bei gleichen Dringlichkeitsstufen wird nach sozialen Kriterien
gewichtet, Wartezeiten spielen bei der Vergabeentscheidung nur eine untergeord-
nete Rolle.
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Geschaéaftsbereich des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie

29. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie sich die installierte Leistung

Florian — kWp — von Windkraftanlagen in Bayern in den letzten zehn
von Brunn Jahren entwickelt hat (bitte pro Jahr ausweisen), wie hat sich
(SPD) die tatsachlich erzeugte Energie — kWh — von Windkraftanlagen

in Bayern in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte pro Jahr
ausweisen) und wie viel der tatsachlichen erzeugten Energie
musste in den letzten zehn Jahren pro Jahr abgeregelt werden,
weil sie nicht ins Netz eingespeist oder gespeichert werden
konnte?

Antwort des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Derzeit sind in Bayern 1 149 Windenergieanlagen (Anlagen = 100 kW) mit einer ku-
mulierten, installierten Leistung von rd. 2,66 GW in Betrieb. In untenstehender Ta-
belle ist die installierte Leistung in Bayern im Zeitraum 2014 bis 2023 dargestellt:

Jahr 2014 | 2015 | 2016 2017 | 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023
Instal-

lierte
Leistung
in MW
Werte aus dem Marktstammdatenregister und eigene Erhebungen; nachtragliche Anderungen kénnen
erfolgen

1507,7|1870,2|2161,8(2475,7|2499,2|2516,5|2547,7|2572,6|2616,9 |2 639,8

In nachstehender Tabelle ist die Entwicklung der Stromerzeugung aus Windener-
gieanlagen in Bayern im Zeitraum 2014 bis 2023 dargestellt:

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | 2022* | 2023*
Erzeug-
ung aus

Wind- 1,8 2,8 3,2 4,6 4,6 5,0 4,9 4,1 4,6 5,6
energie
in TWh
* vorlaufige Werte

Daten zum Einspeisemanagement nach Energietrager werden von der Bundes-
netzagentur veroffentlicht.® Dabei sind sowohl quartalsweise als auch jahrliche Da-
ten verfiigbar, jedoch nur auf Ebene der gesamtdeutschen Stromgebotszone. Eine
regionalisierte Ausweisung auf Bundeslandebene erfolgt nicht.

6 unter: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicher-

heit/Netzengpassmanagement/start.html


https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/Netzengpassmanagement/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/Netzengpassmanagement/start.html
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30. Abgeordneter  Angesichts der in der Main-Post vom 04.11.2024 wiedergege-

Patrick benen Stellungnahme des Bergamtes Nordbayern im Erorte-
Friedl rungstermin am 25.10.2024 (Zitat Bergamt: ,Bodenschatze sind
(BUNDNIS als lebenswichtige Grundlage der Volkswirtschaft von 6ffentli-
90/DIE GRU- chem Interesse, die Versorgung mit Rohstoffen im Interesse
NEN) des Allgemeinwohls. Die Betriebe, die Bodenschéatze gewinnen,

sitzen im selben Boot wie die Wasserversorger. [...] Man ver-
misse eine Abwagung der beiden Interessen.“) frage ich die
Staatsregierung, ob diese AuRerungen der tatsachlichen wie
rechtlichen Auffassung der Staatsregierung entsprechen, wie
sie diese AuRerungen im Hinblick auf die Wertungen des Was-
serhaushaltsgesetzes insbesondere in Gestalt der Auslegung
durch den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs
vom 15.01.2024 (Az. 12 A 23.2372 — u. a. Zitate in Nr. 22 ,Auch
die lediglich entfernte Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Be-
eintrachtigung des Trink-, Grund- und Oberflachenwassers in
Wasserschutzgebieten kommt, ist auszuschlieBen.“ und in
Nr. 31 ,Anders als der Schutz des Bodens und des Grundwas-
sers steht die menschliche Gesundheit in Gestalt des Trinkwas-
serschutzes nicht unter Abwagungsvorbehalt.”) beurteilt und
wie die Staatsregierung hinsichtlich dieser 6ffentlich geworde-
nen Erklarung im Rahmen ihrer Verantwortung fir den Trink-
wasserschutz in Unterfranken gegentiber dem Bergamt Nord-
bayern (insbesondere im Blick auf das laufende Verfahren um
einen Gipsabbau bei Altertheim im erweiterten Wasserschutz-
gebiet ,Zeller Quellstollen) umzugehen gedenkt bzw. tatig
wird?

Antwort des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Vorab sei darauf hingewiesen, dass es nicht um einen Erdrterungstermin in einem
bergrechtlichen Verfahren, sondern um einen Er6rterungstermin im Zusammen-
hang der Ausweisung des Wasserschutzgebietes Zeller Quellstollen handelte.

Der Zeitungsartikel der Main-Post vom 04.11.2024 gibt die Stellungnahme des
Bergamtes Nordbayern im Erdrterungstermin zur Ausweisung des Wasserschutz-
gebietes Zeller Quellstollen sehr verkiirzt wieder. In diesem Termin wurde darauf
hingewiesen, dass eine Entscheidung Uber den Erlass eines Wasserschutzgebietes
einer abgewogenen Entscheidung des Verordnungsgebers bedarf. Aus diesem
Grund wurden von den Verfahrensbeteiligten (Trager offentlicher Belange, Ver-
bande und auch private Einwender) eventuell bestehende Zielkonflikte im Zusam-
menhang mit dem geplanten Wasserschutzgebiet vorgetragen. Die Bewertung die-
ser Zielkonflikte obliegt dem Landratsamt Wirzburg.

Vom Bergamt Nordbayern wurde in diesem Zusammenhang auch auf das beste-
hende 6ffentliche Interesse der Versorgung des Marktes mit heimischen Rohstoffen
sowie mit Erdwéarme entsprechend der Rohstoffsicherungsklausel des § 48
Abs. 1 Bundesberggesetz hingewiesen. Da die vom Antragsteller vorgeschlagene
Schutzgebietsverordnung bei den Verbotstatbestanden tber die vom Landesamt
fur Umwelt erstellte Mustersatzung fiir Wasserschutzgebiete hinausgeht, wurde
vom Bergamt Nordbayern unter Berticksichtigung der Grundsétze des Beschlusses
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des Verwaltungsgerichtshofes vom 15.01.2024 eine Anpassung angeregt, die zum
Schutz des Grundwassers auch das offentliche Interesse an der Versorgung mit
Rohstoffen gewahrleisten soll.

Die Entscheidung tber die Ausweisung des Wasserschutzgebietes und die Anfor-
derungen der Schutzgebietsverordnung ist Aufgabe des Landratsamts. Dies ist in
den anstehenden bergrechtlichen und wasserrechtlichen Verfahren zu beachten.
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31. Abgeordneter
Florian
Koéhler
(AfD)

Ich frage die Staatsregierung (jeweils auf die KW 45 im Jahr
2024 bezogen), wie hoch jeweils die durchschnittliche Spitzen-
last und der gesamte Bruttostromverbrauch in Bayern waren
(sofern maglich, bitte in GW fur die Spitzenlast und in GWh/Tag
fur den Bruttostromverbrauch angeben), wie hoch waren in Bay-
ern jeweils die durchschnittlich erbrachte/bereitgestellte Leis-
tung durch konventionelle Energietrager (einschlie3lich Bio-
masse und Wasserkraft), die erbrachte Leistung durch Wind
und Photovoltaik (PV) sowie die Residuallast (sofern mdglich,
bitte jeweils in GW angeben) und wie hoch war die Bruttostrom-
erzeugung in Bayern durch konventionelle Energietrager (ein-
schlie3lich Biomasse und Wasserkraft), durch Wind und PV so-
wie durch Stromimporte aus anderen Bundeslandern bzw. dem
Ausland (sofern madglich, bitte in GWh/Tag fur die Stromerzeu-
gung angeben)?

Antwort des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und

Energie

Im Ergebnis sowie zu den physikalischen und methodischen Grundlagen wird auf
Drs. 18/30523 verwiesen. Insbesondere sei auf die Ausflihrungen zu den Fragen
1.2 bis 2.1 (Lastspitzen, Import/Export, unterjahrige Stromerzeugung) verwiesen.
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32. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche Projekte und Programme

Oskar des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und
Lipp Energie, die in gemeinsamer Kofinanzierung mit dem Bund
(AfD) durchgefiihrt werden (sollen), waren von einer méglichen Haus-

haltssperre des Bundeshaushalts aufgrund des ,Ampel-Aus’
betroffen, in welchem Umfang wéaren diese Projekte und Pro-
gramme finanziell betroffen und welche Mal3nahmen plant die
Staatsregierung, um die Auswirkungen einer solchen Haus-
haltssperre auf diese Projekte und Programme zu minimieren?

Antwort des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, wie Beratungen zum Nachtragshaushalt 2024
und Bundeshaushalt 2025 ausgehen. Welche Projekte auf Bundesebene von einer
maoglichen Haushaltssperre betroffen waren, ist daher zum jetzigen Zeitpunkt reine
Spekulation. Dementsprechend kann auch keine Aussage dariber getroffen wer-
den, welche Projekte und Programme im Geschéaftsbereich des Staatsministeriums
fur Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, die in gemeinsamer Kofinanzierung
mit dem Bund durchgefiihrt werden, in welchem Umfang von einer méglichen Haus-
haltssperre betroffen waren.
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33. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung (bezieht sich auf das Jahr 2018

Johannes bis zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Anfrage bzw. den
Meier frihestmdglichen Zeitpunkt, fir den die Daten vorliegen), in wie
(AfD) vielen Fallen kam es zur Ubernahme von bayerischen Unter-

nehmen durch US-amerikanische oder chinesische Unterneh-
men bzw. Finanzinstitute, wie hoch ist die jeweilige Gesamt-
summe der Ubernahmen bayerischer Unternehmen durch US-
amerikanische oder chinesische Unternehmen bzw. Finanzin-
stitute und wie hoch ist die jeweilige Gesamtsumme der Aus-
landsinvestitionen bayerischer Unternehmen in die USA und
nach China?

Antwort des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Die Gesamtsumme der Auslandsinvestitionen bayerischer Unternehmen in die USA
und nach China kann anhand der Zahlungsbilanzstatistiken der Deutschen Bundes-
bank ermittelt werden, in der die inlAndischen Direktinvestitionen im Ausland auch
auf Bundeslandebene erhoben werden (Unmittelbare und mittelbare Direktinvestiti-
onsbesténde, saldiert):

Fur Bayern betrugen die Werte

— im Jahr 2022 (aktuellster vorliegender Wert) 107,5 Mrd. Euro fur die USA und
46,3 Mrd. Euro fur China,

— im Jahr 2021 98,9 Mrd. Euro fir die USA und 29.5 Mrd. Euro fur China,
— im Jahr 2020 70,7 Mrd. Euro fir die USA und 23,6 Mrd. Euro fur China,
— im Jahr 2019 73,9 Mrd. Euro fir die USA und 22,6 Mrd. Euro fur China,
— im Jahr 2018 68,6 Mrd. Euro fir die USA und 23,2 Mrd. Euro fur China.
Zur Ubernahme von bayerischen Unternehmen durch US-amerikanische oder chi-

nesische Unternehmen liegen der Staatsregierung keine Zahlen vor. Es existieren
hierzu auch keine Statistiken.
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34. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche Akteure aus Gesellschaft
Katharina oder Wirtschaft direkt an der Erstellung der Warmestrategie be-
Schulze teiligt waren, welche Akteure haben ihre Zustimmung zur War-
(BUNDNIS mestrategie signalisiert und wer wurde an der Verbandeanho-
90/DIE GRU- rung zur Warmestrategie beteiligt?

NEN)

Antwort des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Im Koalitionsvertrag fir die aktuelle Legislaturperiode haben sich CSU und
FREIE WAHLER darauf verstandigt, einen ,Energieplan Bayern 2040“ aufzulegen.
Dieser soll als strategisches Gesamtkonzept aufzeigen, mit welchen energiepoliti-
schen MalRBhahmen und Prioritéten die Staatsregierung das Ziel der Klimaneutralitét
erreichen will.

Die Bayerische Warmestrategie ist Teil dieses strategischen Gesamtkonzepts. Sie
wurde durch das Staatsministerium fir Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
abschlie3end erarbeitet und im Ministerrat am 22.10.2024 vorgestellt. Eine Verban-
deanhdrung erfolgte nicht.

In der Bayerischen Warmestrategie fanden aber Ergebnisse des Austauschs mit
relevanten Akteuren Eingang. Dariber hinaus stellt die Bayerische Warmestrategie
eine Diskussionsgrundlage fir den weiteren kontinuierlichen Austausch mit relevan-
ten Akteuren in Gremien wie beispielsweise dem Bayerischen Energiebeirat dar.
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35. Abgeordneter Wie gedenkt die Staatsregierung angesichts der ausgepragten

Markus Gewinneinbriiche der bayerischen Automobilindustrie, insbe-
Walbrunn sondere der BMW AG und der Audi AG, den Automobilstandort
(AfD) Bayern zu stitzen, mit welchen finanziellen Auswirkungen fir

den Freistaat, seine Stadte und Gemeinden ist aufgrund der
dramatischen Gewinnrtickgédnge zu rechnen (bitte nach Mog-
lichkeit eine Schatzung der zu erwartenden Hoéhe der Steuer-
ausfélle abgeben) und mit dem Verlust wie vieler Arbeitsplatze
ist unter Berlcksichtigung der Automobilzuliefererindustrie zu
rechnen (bitte die Schéatzung nach Regierungsbezirken auf-
schlisseln)?

Antwort des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und Ener-
gie in Abstimmung mit dem Staatsministerium fir Finanzen und der Heimat

Die aktuelle Entwicklung unserer Automobilbranche bietet erheblichen Anlass zur
Sorge. Zur erforderlichen Transformation kommen allgemeinschwierige wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen. Der Freistaat hat friihzeitig und umfangreich Initiativen
zur Transformation gestartet. So unterstitzt die Staatsregierung die Fahrzeugin-
dustrie durch ein breites Bindel an MalRnahmen wie z. B. Cluster Automotive,
Transformationslotse Automotive, Transformationsnetzwerk transform.by, Investiti-
onsforderung sowie Technologieférderprogramme. Parallel lasst die Staatsregie-
rung den Bund und die EU nicht aus der Verantwortung fur Gibergeordnete struktu-
relle Verbesserungen der Rahmenbedingungen, z. B. die Senkung der Abgabenbe-
lastung, eine Stromsteuer auf EU-Mindestmal3 oder ein Wirtschaftsstrompreis.

Zur kinftigen Entwicklung der von der Automobilindustrie abhéangigen Arbeitsplatze
in Bayern und seinen Regionen gibt es unterschiedliche externe Studien und wis-
senschaftliche Prognosen. Es bleibt das Ziel der Staatsregierung, Beschaftigung
und Wertschopfung in der bayerischen Fahrzeugindustrie zu sichern. Im Hinblick
auf die Frage der finanziellen Auswirkungen der Gewinnriickgénge, insbesondere
der BMW AG und der Audi AG, wird auf das Steuergeheimnis verwiesen.
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Geschaéaftsbereich des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucher-
schutz

36. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, kann mit an Sicherheit grenzen-

Kerstin der Wabhrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass die
Celina Durchfihrung des von der Firma Knauf geplanten Gipsabbaus
(BUNDNIS wegen einer damit zusammenhéngenden Anderung der Was-
90/DIE GRU-  serstréme zu einer erheblichen Verringerung der Schiittung der
NEN) Zeller Quellen fihren kénnte, hélt die Staatsregierung daran

fest, dass es angesichts der Erkenntnisse dazu nicht notwendig
war, eine Veranderungssperre zu erlassen, wie sie vor einigen
Jahren diskutiert wurde (siehe auch Drs. 18/17670), weil der
Trinkwasserschutz sowieso an erster Stelle steht und es die for-
male Ausweisung eines Trinkwasserschutzgebiets nicht
braucht, um jegliche Gefahrdung ausschlief3en zu missen, und
halt die Staatsregierung es Uberhaupt flr zuganglich, ange-
sichts der hohen Bedeutung des Schutzgebietes Zeller Quellen
fur Trinkwasserschutz und Gesundheit in der Region den bean-
tragten Gipsabbau in einer ,einvernehmlichen Lésung® zu re-
geln, wie sie laut Main-Post-Bericht bei der Erérterung des
Trinkwasserschutzgebietes von den Antragstellern gefordert
wurde’ (bitte rechtliche Grundlage angeben)?

Antwort des Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz in Ab-
stimmung mit dem Staatsministerium fir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Gefahr einer erheblichen Verringerung der Schittung der Zeller Quellen

Das hydrogeologische Gutachten der Fa. Knauf zur Bewertung der komplexen hyd-
rogeologischen Situation und zu mdéglichen Auswirkungen auf die Trinkwasserge-
winnungsgebiete liegt seit 11.06.2024 vor und wurde allen am Abstimmungspro-
zess beteiligten Stellen bereitgestellt. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass
Wasserzutritte in das Bergwerk sehr gering und damit bzgl. des Grundwasserdar-
gebotes von untergeordneter Bedeutung sein werden.

Die hydrogeologischen Untersuchungen werden von Seiten des drtlich zustéandigen
Wasserwirtschaftsamtes (WWA AB) als plausibel bewertet. Es wird aber auf mogli-
che Folgen hingewiesen, die trotz vorheriger umfassender Untergrundaufschliisse
und intensiver Untersuchungen naturgemafd nicht ganz ausgerdumt werden kon-
nen. Insofern kommen den begleitend zum Bergwerksbetrieb vorzunehmenden lo-
kalen Untersuchungen sowie fallweise dem Einsatz von technischen MalZnahmen
eine hohe Bedeutung fir den Schutz der Grundwasservorkommen und der Trink-
wassergewinnung zu.

Die Bewertung der Einsatzmdéglichkeit und Wirksamkeit (unter Berlicksichtigung
des bendtigten Vorlaufs bis zur Wirksamkeit) von technischen MaRnahmen ist da-
her nicht nur einmalig als Bestandteil des bergrechtlichen Verfahrens vorzunehmen,
sondern auch aufgrund der fortlaufenden Untersuchungen im Rahmen eines Berg-
werksbetriebes fortzuschreiben. Die Bewertung ist unter Beteiligung der fur den

https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/behoerdenkrimi-um-trinkwasser-und-knauf-gips-unsere-
buerger-tragen-die-kosten-damit-die-wuerzburger-ihr-wasser-haben-art-11643075


https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/behoerdenkrimi-um-trinkwasser-und-knauf-gips-unsere-buerger-tragen-die-kosten-damit-die-wuerzburger-ihr-wasser-haben-art-11643075
https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/behoerdenkrimi-um-trinkwasser-und-knauf-gips-unsere-buerger-tragen-die-kosten-damit-die-wuerzburger-ihr-wasser-haben-art-11643075

Drucksache 19/4055 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 43

Grund- und Trinkwasserschutz zustandigen Behdorden (ggf. auch durch Hinzuzie-
hen entsprechender Expertise Dritter) zu aktualisieren.

Unterlassung einer Veranderungssperre im Zusammenhang mit der Sicherung des
Trinkwasserschutzes

Die Bewertung der Notwendigkeit einer Veréanderungssperre als Voraussetzung fur
die Erweiterung des Trinkwasserschutzgebiets ,Zeller Quellen® hat sich im Ver-
gleich zu den diesbeziglichen Ausfiihrungen auf die schriftliche Anfrage der Abge-
ordneten Patrick Friedl, Kerstin Celina, Paul Knoblach, Rosi Steinberger, Christian
Hierneis (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) vom 05.07.2021 (Drs. 18/17670) nicht ge-
andert. Am 24.01.2023 ist die Planreife des zukiinftigen Wasserschutzgebiets ein-
getreten. Dies bedeutet, dass das geplante Wasserschutzgebiet als vorgesehenes
Wasserschutzgebiet gilt. Damit kbnnen gemaR § 52 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) vorlaufige Anordnungen nach Abs. 1 getroffen werden, wenn andernfalls der
mit der Festsetzung des Wasserschutzgebiets verfolgte Zweck gefahrdet ware.

Das Vorhaben der Fa. Knauf soll fachlich derart abgestimmt werden, dass — soweit
eine Abbaugenehmigung erteilt werden kann — bei einer spater erlassenen Wasser-
schutzgebietsverordnung gem. 8 52 Abs. 1 Satz 1 WHG auch eine Befreiung von
Verboten nach den Satzen 2 und 3 erteilt werden kann.
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37. Abgeordneter
Christian
Hierneis
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Ich frage die Staatsregierung, mit wem (Verbande, Organisati-
onen, Expertinnen und Experten etc.) hat sich die Staatsregie-
rung bisher zur inhaltlichen Ausgestaltung des Wasserentnah-
meentgelts (,Wassercent®) ausgetauscht, was waren die Er-
gebnisse dieser Austausche und wie soll das Wasserentnah-
meentgelt nach aktuellem Stand konkret ausgestaltet werden
(z. B. Art der Messung der Wasserentnahme; Unterscheidung
zwischen oberirdischem Wasser, oberflaichennahem und Tief-
engrundwasser; Hohe des Entgelts; Entgelt einheitlich oder dif-
ferenziert nach Art der Nutzung bzw. Unterscheidung zwischen
oberirdischem Wasser, oberflichennahem und Tiefengrund-
wasser; Freigrenzen; Ausnahmen fir bestimmte Grundwasser
nutzende Betriebe etc.)?

Antwort des Staatsministeriums flir Umwelt und Verbraucherschutz

Das Staatsministerium flr Umwelt und Verbraucherschutz hat sich im April dieses
Jahres mit Verbanden aus den Bereichen der Wasserversorgung, des Naturschut-
zes, der Wirtschaft, der Landwirtschaft sowie der kommunalen Spitzenverbande zu
einem maoglichen Wasserentnahmeentgelt in mehreren Gesprachen ausgetauscht.
Daneben wurde der Austausch auf Fachebene gesucht (z. B. Runder Tisch Wasser,

spezifische Branchen).

Sobald der Diskussionsprozess abgeschlossen ist, wird der Gesetzentwurf zum
Wassercent erstellt werden und dem Bayerischen Landtag zur Beratung Uberge-

ben.
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38. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele freilebende Katzen le-

Eva ben derzeit im Freistaat, welche Kenntnisse hat die Staatsre-
Lettenbauer gierung Uber die finanzielle Lage der Tierheime in Bayern und
(BUNDNIS welche MaRnahmen plant die Staatsregierung, um Tierheime
90/DIE GRU-  und Kommunen bei der Versorgung von aufgenommenen Kat-
NEN) zen zu unterstitzen?

Antwort des Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz

Zur Anzahl der freilebenden Katzen in Bayern geben wir einen Auszug aus der Ant-
wort der Staatsregierung zur Anfrage der Abgeordneten Ruth Muller (SPD) betref-
fend Population verwilderter Katzen und Haushaltsmittel fir Katzenkastration Frei-
lebende — noch nicht druckgelegt — wieder. Eine Pflicht zur Meldung oder Erfas-
sung von Katzen besteht nicht, auch fehlt eine Rechtsgrundlage fiir die Einflihrung
eines bayernweiten Monitorings fur sog. freilebende Katzen. Vgl. hierzu auch Ant-
worten der Staatsregierung zu Schriftlichen Anfragen der Abgeordneten Ruth Muller
(SPD) betreffend ,Population verwilderter Katzen und Haushaltsmittel fiir Katzen-
kastration“ (Drs. 18/11676), des Abgeordneten Christian Klingen (AfD) betreffend
~Welche Schutzmallnahmen wurden fir herrenlose Katzen getroffen?”
(Drs. 18/16866) und der Abgeordneten Martina Fehlner und Ruth Miller (SPD) be-
treffend ,Population verwilderter Katzen und Katzenkastration* (Drs. 18/2151)."

Tierheime und tierheiméhnliche Einrichtungen betreiben ihre Geschéfte in eigener
Zustandigkeit. Trager sind in Bayern Uberwiegend drtliche Tierschutzvereine.

Die Staatsregierung fordert seit 2019 Tierheime Uber die Richtlinie zur Férderung
von Bau- und Sanierungsvorhaben in und an Tierheimen, Vorhaben zur Verbesse-
rung des Tierschutzes und zur Eindammung der Anzahl herrenloser Hauskatzen
(FOR-TH). Fur das Jahr 2024 wurden bislang 77 Antradge mit einer Fordersumme
von rund 1,3 Mio. Euro bewilligt. Zu den Férdersummen der letzten Jahre vgl. Ant-
wort der Staatsregierung zur Schriftlichen Anfrage der Abgeordneten Martina Fehl-
ner, Anna Rasehorn (SPD) betreffend Finanzierung der Tierheime in Bayern
(Drs. 19/1809).
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums flr Erndhrung, Landwirtschaft,
Forsten und Tourismus

39. Abgeordnete
Mia
Goller
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Ich frage die Staatsregierung, fir wie viele Hektar jeweils in
2023 und in 2024 die im bayerischen Kulturlandschaftspro-
gramm (KULAP) angebotenen MaRRhahmen K30, K31, K32,
K33 und K34 beantragt wurden (bitte einzeln nach MalRnahme
und Jahr angeben), auf welche Summe an Férdermitteln belau-
fen sich die beantragten MaBnahmen (bitte einzeln nach MaR3-
nahme und Jahr angeben) und mit welcher Summe werden
diese beantragten MalBnahmen jeweils aus Bundes- und EU-
Mitteln kofinanziert (bitte einzeln nach MaZnahme, Herkunft der
Fordermittel und Jahr angeben)?

Antwort des Staatsministeriums fur Erndhrung, Landwirtschaft, Forsten und

Tourismus

In den Jahren 2023 und 2024 bestanden bei den genannten Maflnahmen laufende
Verpflichtungen mit folgenden Hektarzahlen:

MaRnahme

K30

K31

K32

K33

K34

2023 2024
44 109 53 084
1423 1614
42 396 55972
100 303 135 292
26 696 31 887

Folgende Auszahlungen an die teilnehmenden Betriebe wurden fir das Verpflich-
tungsjahr 2023 getatigt:

MaRnahme

K30

K31

K32

K33

K34

Auszahlungsbetrag
2.578.660,24 Euro
106.193,16 Euro
4.643.022,54 Euro
31.837.070,57 Euro

2.472.090,61 Euro

Die Auszahlungen fir 2024 sind noch nicht erfolgt.

Die MalRnahmen der Vielféltigen Fruchtfolge K30 bis 34 werden aus EU- und Lan-
desmitteln finanziert, der Anteil an EU-Mitteln betrégt dabei 75 Prozent, auf bayeri-
sche Landesmittel entféllt ein Anteil von 25 Prozent.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Sozia-
les

40. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung. wie viele Femizide es im Jahr

Julia 2023 und im ersten Halbjahr 2024 in Bayern gab, welche kon-
Post kreten MaBnahmen ergriffen werden, um die Datenlage zu ge-
(BUNDNIS schlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und hauslicher Ge-
90/DIE GRU-  walt in Bayern zu verbessern, und wie viele Haushaltsmittel zur
NEN) Forderung von Praventionsarbeit in den Fachberatungsstellen,

Frauennotrufen und Frauenhausern fur die Jahre 2024 und
2025 zur Verfligung stehen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

Einleitend wird darauf hingewiesen, dass flr den Begriff ,Femizid“ bislang keine
einheitliche Definition existiert, so dass mangels valider, expliziter Recherchepara-
meter eine entsprechende Auswertung weder auf Basis der nach bundeseinheitli-
chen Richtlinien gefiihrten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) noch auf Basis des
Datenbestands des polizeilichen Vorgangsverwaltungssystems IGVP sowie des
bundesweit einheitlichen Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Féallen Politisch Mo-
tivierter Kriminalitat (KPMD-PMK) mdglich ist.

Im Ubrigen durfen wir auf die Beantwortung der Anfrage zum Plenum der Frau Ab-
geordneten Post vom 11.03.2024 betreffend ,Femizide in Bayern“ und im Hinblick
auf PKS-Daten fur das Berichtsjahr 2024 auf die diesbezigliche Veroéffentlichung
hinweisen.® Insbesondere unter der Rubrik ,Erlauterungen/Tabellen/Jahrblicher*
finden sich unter den dort eingestellten ,Tabellen 2023“ ersatzweise Informationen
zu Straftaten gegen das Leben zum Nachteil weiblicher Opfer auf Basis der PKS.
Eine Aussage zu Straftaten fur das Berichtsjahr 2024 mittels PKS-basierter Daten
ist erst nach qualitatsgesichertem Abschluss des PKS-Berichtsjahres 2024 mdglich.

Bereits im Rahmen der 214. Sitzung der Innenministerkonferenz (IMK) vom 16. bis
18. Juni 2021 wurde die Bund-Landeroffene Arbeitsgruppe (BLAG) ,Bekdmpfung
von geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten® eingerichtet, wel-
che sich u. a. mit der Erfassung von gezielt gegen Frauen gerichteten Straftaten
beschaftigt hat. Durch diese Arbeitsgruppe wurde eine polizeiliche Definition von
geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten erarbeitet. Die IMK hat
sich auf ihrer 220. Sitzung unter TOP 41 fur deren bundeseinheitliche Anwendung
ausgesprochen.® Der Ergebnisbericht der BLAG (Stand: 06.09.2023) ist im Internet
als Anlage zu TOP 41 veréffentlicht.10

Daneben hat sich die IMK zuletzt auch mit der Thematik ,Bekdmpfung von Gewalt
im familidren Umfeld" beschéaftigt. Vor dem Hintergrund der mit solchen Delikten
verbundenen Folgen fiir die Opfer sowie der gesellschaftspolitischen Bedeutung
dieses Kriminalitatsphdnomens hat eine im Auftrag der IMK eingesetzte Bund-Lan-
der-Arbeitsgruppe eine bundeseinheitliche Begriffsdefinition fir Gewaltstraftaten im
familidren Umfeld sowie bundesweit abgestimmte Handlungsempfehlungen zur Be-
kadmpfung solcher Straftaten erarbeitet. Ein entsprechendes bundeseinheitliches

8 unter: https://www.polizei.bayern.de/kriminalitaet/statistik/index.html

9 https://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/2023-12-08-06/beschlu-
esse.pdf?__blob=publicationFile&v=3

10 unter: https://ww.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/20231208_06.html
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Lagebild ,Hausliche Gewalt* auf Basis PKS wurde erstmals flir das Berichtsjahr
2023 erstellt.1? Fir Bayern wurde ein entsprechendes Lagebild auf Basis PKS er-
stellt, auf dessen Grundlage nunmehr die Entwicklung dieses Phanomenbereichs
abgebildet wird.

Die Frauenh&user und Fachberatungsstellen (Frauennotrufe) sind zudem dazu ver-
pflichtet, jahrlich eine Statistik beim Staatsministerium fur Familie, Arbeit und Sozi-
ales einzureichen, welche 2022 erweitert wurde und nun auch Daten zum Alter der
Frauen und Kinder, zur Anzahl der Frauen mit und ohne Kinder sowie zum Verbleib
der Frauen nach dem Frauenhausaufenthalt enthalt.

Der Freistaat Bayern fordert Personalkosten bei Frauenhdusern und Fachbera-
tungsstellen, wobei das Personal in den Fachberatungsstellen auch Praventionsar-
beit leistet. In den Jahren 2024 und 2025 stehen jeweils ca. 3,2 Mio. Euro fiir die
Férderung der Fachberatungsstellen zur Verfiigung.

11

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Haeus-
licheGewalt/HaeuslicheGewalt2023.html


https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/HaeuslicheGewalt/HaeuslicheGewalt2023.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/HaeuslicheGewalt/HaeuslicheGewalt2023.html
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums flr Gesundheit, Pflege und
Pravention

41. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie hat sich die Anzahl der Ta-

Ruth gespflegeplatze und Kurzeitpflegeplatze fur Senioreninnen und
Waldmann Senioren in Bayern in den vergangenen funf Jahren entwickelt
(SPD) (bitte aufgeschliisselt nach Anzahl pro Jahr in den einzelnen

Landkreisen und Kommunen und nach Art der Tragerschaft:
kommunal, privat, Wohlfahrtsverbande angeben) und gibt es in
diesem Bereich eine konkrete Bedarfsermittlung und Planun-
gen fir die kommenden Jahre?

Antwort des Staatsministeriums fur Gesundheit, Pflege und Préavention

In Bayern gibt es 13 Einrichtungen mit 198 Pflegeplatzen, die ausschlieRlich Kurz-
zeitpflegepléatze anbieten — also solitér betrieben werden (Stand Dezember 2023).
Dazu kommen 296 Einrichtungen mit 774 Pflegeplatzen, die Kurzzeitpflegeplatze
im Rahmen von ,fix plus x“ und ,fix flexibel“ anbieten (Stand Dezember 2023). Fir
das Jahr 2023 standen in Bayern somit 972 Kurzzeitpflegeplétze zur Verfigung.
Damit hat Bayern die in der Kurzzeitpflege verfiigbaren Platze seit 2018 um 50 Pro-
zent erhoht. Far den Bereich der Tagespflege gibt es in Bayern 12 680 Tagespfle-
geplatze in 803 Pflegeheimen mit Tagespflege (Stand Dezember 2021). Davon sind
578 Einrichtungen solitdre Tagespflegeeinrichtungen, die insgesamt 11 452 Platze
vorhalten (Stand Dezember 2021).

Das Staatsministerium fur Gesundheit, Pflege und Pravention (StMGP) hat durch
das IGES Institut in Berlin ein Pflegegutachten erarbeiten lassen, das eine zentrale
und dynamische Einschatzung des Bedarfs und der Bedarfsentwicklung in der
hauslichen und stationaren Langzeitpflege bis zum Jahr 2050 abbildet. Das Pflege-
gutachten beruht auf den Ende 2021 verfligbaren Daten des Landesamtes fiir Sta-
tistik, die dort auf Grundlage des Elften Buches Sozialgesetzbuch — SGB XI erho-
ben worden sind und bildet sowohl bayernweite als auch regionalspezifische Daten
ab. Mithilfe dieses Datenportals sowie einer vom Landesamt fir Pflege entwickelten
Handlungsleitlinie zur Pflegeinfrastrukturplanung unterstitzt das StMGP die verant-
wortlichen Sozialplaner in den Landkreisen.

Das Datenportal kann unter www.pflegebedarf2050.bayern.del? abgerufen werden.
Zu den Stichtagen 31.12.2019 und 31.12.2021 sind auf der Webseite auch regio-
nalspezifische Auskinfte Uber die vorhandenen Kurzzeitpflegeplatze einsehbar.
Eine Unterscheidung nach Art der Tragerschaft wird nicht vorgenommen. Eine
dartberhinausgehende Aufschliisselung der Daten war in der fir die Beantwortung
einer Anfrage zum Plenum zur Verfiigung stehenden Zeit nicht mdglich.

12

https://www.pflegebedarf2050.bayern.de/


https://www.pflegebedarf2050.bayern.de/

	Deckblatt
	Initiativdrucksache 19/4055 vom 11.11.2024

